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Newsletter 13 | ALNO AG  

 

Zweite Anleihegläubigerversammlung der ALNO AG 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen zum Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der ALNO AG zukommen lassen.  

 

 

Wahl der gemeinsamen Vertreter 

 

Die zweite Gläubigerversammlung für beide Anleihen der ALNO AG fand am 26. 

September 2017 am Sitz der ALNO AG in Pfullendorf statt. Dabei wurden die ge-

meinsamen Vertreter für die Anleihen gewählt. 

 

Für die Anleihe WKN A1R1BR (Volumen 45 Mio. Euro, 8,5 %, 2013/2018) wurde 

die One Square Advisory Services GmbH gewählt. 

 

Für die Wandelanleihe WKN A11QHW (Volumen 14 Mio. Euro, 8,0 %, 

2014/2019) wurde Herr Rechtsanwalt Daniel Vos aus der Rechtsanwaltskanzlei 

Müller Seidel Vos PartG mbB gewählt. 

 

 

Aufgabe der gemeinsamen Vertreter 

 

Eine individuelle Anmeldung Ihrer Forderung aus der Anleihe zur Insolvenztabelle 

wird nicht nötig und auch nicht möglich sein. Das sogenannte Schuldverschrei-

bungsgesetz von 2009 (SchVG 2009) sieht in § 19 vor, dass die Anleiheinhaber 

einen sogenannten gemeinsamen Vertreter zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus der 

Anleihe wählen können. Der jeweilige gemeinsame Vertreter, der zur Wahrneh-

mung der Rechte der Anleiheinhaber gewählt ist, ist im weiteren Verlauf des Insol-

venzverfahrens berechtigt, alle Anleiheinhaber im Kollektiv zu vertreten. Dazu 

zählt auch das Recht, die Forderungen der Anleiheinhaber kollektiv zur Insolvenz-

tabelle anzumelden. 

  

Sie müssen bezüglich der Forderungsanmeldung also nichts unternehmen. Die 

Ihnen zustehende Insolvenzquote wird Ihnen somit zukünftig automatisch, analog 

zu einer Zinszahlung, auf Ihr Depotkonto gutgeschrieben.  

 

Die gemeinsamen Vertreter können die Forderungen jedoch erst anmelden, wenn 

das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Aktuell ist nur das vorläufige Insolvenzver-

fahren eröffnet. Die angeordnete Eigenverwaltung vom 13.07.17 wurde am 
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30.08.17 wieder aufgehoben (siehe Newsletter 6). Sobald das reguläre Insolvenz-

verfahren eröffnet wurde, werden wir Sie in einem neuen Newsletter darüber infor-

mieren. 

 

 

SdK begrüßt die Wahl 

 

Die SdK begrüßt die Wahl der beiden gemeinsamen Vertreter. Mit der One Square 

Advisory Services GmbH und Herrn Rechtsanwalt Daniel Vos wurden zwei erfah-

rene gemeinsame Vertreter für diese wichtige Position gewählt.  

 

Ferner konnte verhindert werden, dass Personen aus dem Umfeld des Großaktionärs 

Hastor oder der ehemaligen Vorstände Müller/Demirtas, die laut unterschiedlichen 

Medienberichten weiterhin Interesse am Erwerb von Teilen der ALNO-Gruppe ha-

ben, zum gemeinsamen Vertreter gewählt werden, womit unserer Einschätzung 

nach erhebliche Nachteile für die Anleihegläubiger entstanden wären. 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 27.09.2017 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen und eine Aktie der ALNO AG! 
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